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Landeshauptstadt 
Potsdam

Impressum

Die Landeshauptstadt Potsdam erlässt auf der Grundlage des 
§ 28 Abs. 1 Satz 1, § 29 Abs. 1 und 2, § 30 Abs. 1 Satz 2 des 
Infektionsschutzgesetzes in Verbindung mit § 27 Abs. 1 Satz 1 
der Verordnung über befristete Eindämmungsmaßnahmen auf-
grund des SARS-CoV-2-Virus und COVID-19 im Land Branden-
burg vom 24.November 2021

folgende

Allgemeinverfügung

��� )LNYPɈZILZ[PTT\UN

 Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung gelten, soweit 
UPJO[�HUKLYZ�HUNLNLILU��M�Y�MVSNLUKL�7LYZVULU��IL[YVќLUL�
Personen):

1.1 Personen, denen vom Gesundheitsamt mitgeteilt wur-
de, dass sie engen Kontakt zu einer mit dem Coro-
UH]PY\Z�:(9:�*V=���PUÄaPLY[LU�7LYZVU��8\LSSMHSS��UHJO�
den jeweils geltenden Kriterien des Robert Koch-Insti-
tuts hatten.

 Dazu gehören insbesondere Personen, die mit der po-
sitiv getesteten Person in einem Haushalt zusammen-
leben (Haushaltsangehörige), sobald sie von dieser 
Person über das positive Testergebnis informiert wur-
den oder auf anderem Weg diese Information erhalten 
haben.

 Weiterhin gelten diese Regelungen ebenfalls für Per-
sonen die Kenntnis davon haben, dass sie nach den 
Vorgaben des Robert Koch-Institutes (RKI) als enge 
Kontaktpersonen zu einer auf das SARS-CoV-2-po-
sitiv getesteten Person einzustufen sind.

1.2 Personen, die Symptome zeigen, die auf eine SARS-
CoV-2-lnfektion hindeuten (Covid19- typische Sympto-
me), UND für die entweder das Gesundheitsamt eine 
Testung auf SARS-CoV-2 angeordnet hat oder die sich 
aufgrund der Symptome nach ärztlicher Beratung einer 
Testung auf SARS-CoV-2 unterzogen haben (Ver-
dachtspersonen).

Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten 
beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) –

Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt Potsdam zur Anordnung von Schutzmaßnahmen 
durch das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Potsdam gemäß 

§§ 28 Abs. 1 Satz 1, 2, 25 i. V. m. §§ 29, 30 Infektionsschutzgesetz (IfSG)
Absonderung von engen Kontaktpersonen, von Verdachtspersonen und von 

positiv auf das Coronavirus getesteten Personen

Bekanntmachung



2 Sonderamtsblatt Nr. 40/2021 der Landeshauptstadt Potsdam

 Die nach diesem Absatz vorgesehenen Ausnahmen 
]VU�KLY�(IZVUKLY\UNZWÅPJO[�gelten nicht: 

– für Kontaktpersonen zu einem bestätigten Fall von 
COVID-19, bei denen eine Infektion mit der SARS-
CoV-2-Variante Beta (B.1.351) oder Gamma (P.1) 
bestätigt wurde. 

 sowie 

– wenn die Kontaktperson innerhalb von zehn Ta-
gen nach dem engen Kontakt Erkrankungszeichen 
entwickelt, die auf eine SARS-CoV-2-Infektion hin-
deuten

2.2  Verdachtspersonen müssen sich nach Kenntnis der 
=LYKHJO[Z\TZ[pUKL�a\�APќ������\U]LYa�NSPJO� PU�Op\Z-
liche Absonderung begeben. 

�����7VZP[P]� NL[LZ[L[L� 7LYZVULU� �]NS�� VILU� APɈ�� ���� 
müssen sich unverzüglich nach Kenntniserlangung des 
positiven Testergebnisses in häusliche Absonderung 
begeben. 

� +PL�4LSKLWÅPJO[LU�NLTp������(IZ����5Y����)\JOZ[�� [�
\UK�����(IZ����5Y����H�0M:.�ISLPILU�\UILY�OY[��
– Die positiv getestete Person ist ]LYWÅPJO[L[� sich 

beim Gesundheitsamt zu melden und über das 
Testergebnis zu informieren, sofern nicht bereits 
eine Kontaktaufnahme durch das Gesundheitsamt 
erfolgte. 

– Sie hat dem Gesundheitsamt Informationen zu 
ihrer häuslichen Absonderung unter Angabe ihres 
Namens, sowie einer Postadresse, der Absonde-
rungsadresse (Absonderungsort) und E-Mail-Ad-
resse/ Telefonnummer mitzuteilen.

¶� (\�LYKLT�OH[� ZPL�KHZ�.LZ\UKOLP[ZHT[��ILY� POYL�
engen Kontaktpersonen, inklusive der Haushalt-
sangehörigen, zu informieren. 

– Zudem ist sie ]LYWÅPJO[L[� ihre Haushaltsangehö-
rigen über das positive Testergebnis und die damit 
]LYI\UKLUL�7ÅPJO[�a\Y�Op\ZSPJOLU�(IZVUKLY\UN�a\�
informieren. 

– Sie muss ihre weiteren engen Kontaktpersonen 
über das positive Testergebnis und die Weitergabe 
von deren Kontaktdaten an das Gesundheitsamt 
informieren sowie diese darauf hinweisen, eben-
falls auf Krankheitssymptome zu achten und Kon-
takte zu minimieren. 

– Personen, welche die Corona-Warn-App herunter-
geladen haben, wird dringend empfohlen, das 
positive Testergebnis zu teilen.

 Durch einen Antigenschnelltest positiv getestete Perso-
nen haben sich unverzüglich mittels eines PCR-Tests 
bei einem Arzt/einer Ärztin oder bei einer testenden 
Stelle nachtesten zu lassen, um das Testergebnis zu 
bestätigen. 

 Im Fall der Testung mittels Antigentests ist die positiv 
NL[LZ[L[L�7LYZVU�]LYWÅPJO[L[��LPULU�5HJO^LPZ��ILY�KHZ�
Testergebnis auf Papier (Kopie) oder in einem elektro-
nischen Dokument dem Gesundheitsamt unverzüglich 
vorzulegen. 

1 www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html, Stand 23.09.2021

1.3 Personen, die Kenntnis davon haben, dass ein nach 
Inkrafttreten dieser Allgemeinverfügung bei ihnen vor-
genommener Antigenschnelltest oder PCR-Test ein 
positives Ergebnis aufweist (positiv getestete Perso-
ULU� und die weder enge Kontaktpersonen nach Nr. 
1.1 dieser Allgemeinverfügung noch Verdachtsperso-
nen nach Nr. 1.2 dieser Allgemeinverfügung sind.

1.4 Als Absonderungsort gilt die Absonderung in einer 
Wohnung oder einem anderweitig räumlich abgrenz-
baren Teil eines Gebäudes. 

1.5 Als Antigentest im Sinne dieser Allgemeinverfügung 
gilt nur ein Test, der von den vorstehend genannten 
Personen oder Teststellen vorgenommen wurde und 
laut den Herstellerangaben die jeweils aktuellen durch 
das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) in Abstimmung mit dem 
Robert Koch-Institut (RKI) festgelegten Mindestkriterien 
für Antigentests erfüllt und als solcher auf der Internet-
seite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizin-
produkte (BfArM)1 aufgeführt wird. 

���� +PL�9LNLS\UNLU�KPLZLY�(SSNLTLPU]LYM�N\UN�NLS[LU�a\-
KLT�H\JO�M�Y�IL[YVќLUL�7LYZVULU��KPL�UPJO[�POYLU�NL-
wöhnlichen Aufenthalt bzw. Wohnsitz in der Landes-
hauptstadt Potsdam haben oder zuletzt hatten, wenn 
der Anlass für die Amtshandlung im Bereich der Lan-
deshauptstadt Potsdam hervortritt. In diesen Fällen 
wird das örtlich zuständige Gesundheitsamt unverzüg-
lich unterrichtet. Die letztgenannten Regelungen gelten 
so lange fort, bis das örtlich zuständige Gesundheits-
amt etwas Anderes entscheidet.

2.  Anordnung und Beginn der häuslichen Absonderung

���� ,UNL�2VU[HR[WLYZVULU��]NS��VILU�APɈ������ müssen 
sich unverzüglich nach der Mitteilung des Gesundheits-
amts oder der Mitteilung auf Veranlassung des Gesund-
OLP[ZHT[Z� NLTp�� APќ�� ���� PU� Op\ZSPJOL� (IZVUKLY\UN�
begeben, sofern keine anderweitige Anordnung des Ge-
sundheitsamtes erfolgt.

 Besteht die begründete Annahme / Kenntnis, dass die 
IL[YVќLUL� 7LYZVU� LPUL� LUNL� 2VU[HR[WLYZVU� PZ[�� OH[�
diese unverzüglich das Gesundheitsamt zu informieren 
\UK�a\Y�aLP[UHOLU�0KLU[PÄaPLY\UN�]VU�^LP[LYLU�2VU[HR[-
personen aktiv beizutragen: soweit möglich, mögliche 
Kontaktpersonen zu dokumentieren und die Kontakt-
personen über diesen Umstand und die zu beachten-
KLU�4H�NHILU�a\�PUMVYTPLYLU�

 Ausgenommen von der häuslichen Absonderung 
sind Kontaktpersonen, die innerhalb von sechs 
Monaten vor dem engen Kontakt bereits ein labor-
bestätigter Fall waren (sog. vollständig genesene),

 sowie 

 Kontaktpersonen, die nach den jeweils geltenden 
Kriterien der Ständigen Impfkommission (STIKO) 
als vollständig geimpft gelten.

 Für obige Ausnahmekriterien sind dem Gesund-
heitsamt hierüber einen Nachweis auf Papier oder 
in einem elektronischen Dokument unverzüglich 
einzureichen.
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 Dies kann per Mail an: 
 E-Mail: Infektionsschutz@Rathaus.Potsdam.de

 oder postalisch an die Postadresse:

 Landeshauptstadt Potsdam
� -)�kќLU[SPJOLY�.LZ\UKOLP[ZKPLUZ[���0UMLR[PVUZZJO\[a
 Friedrich-Ebert-Straße 79/81
 14469 Potsdam

 erfolgen.

 Aus diesem Nachweis muss insbesondere die tes-
tende Stelle oder Person sowie der zur Testung ver-
wendete Antigentest hervorgehen. Im Fall der Testung 
mittels Antigentests ist die positiv getestete Person 
a\KLT�]LYWÅPJO[L[��\U]LYa�NSPJO�UHJO�KLY�2LUU[UPZLY-
langung von dem positiven Testergebnis eine bestäti-
NLUKL�7*9�;LZ[\UN�OLYILPa\M�OYLU��+PL�7*9�;LZ[\UN�
RHUU�K\YJO�KPL�7LYZVU�VKLY�;LZ[Z[LSSL� �]NS��VILU�APќ��
����� LYMVSNLU�� KPL� H\JO� KLU�(U[PNLU[LZ[� K\YJONLM�OY[�
hat. Zum Zwecke der PCR-Testung darf der Isolations-
ort verlassen werden. Weist diese PCR-Testung ein 
ULNH[P]LZ�,YNLIUPZ�H\M��LUKL[�KPL�0ZVSH[PVU�TP[�2LUU[-
UPZ�OPLY�ILY��

 Der Nachweis des positiven PCR-Testergebnisses ist 
H\Ma\IL^HOYLU��\T�ILP�)LKHYM�LPU�.LULZLULUaLY[PÄRH[�
erstellen zu lassen. Als Nachweis erhalten alle PCR-
WVZP[P]�.L[LZ[L[LU�TP[�KLT�Op\ZSPJOLU�(IZVUKLY\UNZ-
schreiben eine entsprechende Bescheinigung in deut-
scher und englischer Sprache. Diese Bescheinigung 
PZ[�]VT�.LULZLULU�H\Ma\IL^HOYLU�

3.  Vorschriften zur häuslichen Absonderung  

�����,UNL�2VU[HR[WLYZVULU��=LYKHJO[ZWLYZVULU�\UK�WVZP-
[P]� NL[LZ[L[L� 7LYZVULU� K�YMLU� ^pOYLUK� KLY� ALP[� KLY�
0ZVSH[PVU�KLU�(IZVUKLY\UNZVY[� UPJO[�VOUL�H\ZKY�JR-
SPJOL�A\Z[PTT\UN�KLZ�.LZ\UKOLP[ZHT[LZ�]LYSHZZLU��

 Der zeitweise Aufenthalt in einem zu dem Absonde-
Y\UNZVY[�NLO�YLUKLU�.HY[LU��LPULY�;LYYHZZL�VKLY�LPULZ�
)HSRVUZ� PZ[�HSSLPUL�NLZ[H[[L[��-�Y�;LZ[\UNLU��KPL�UHJO�
KPLZLY�(SSNLTLPU]LYM�N\UN�a\Y�)LLUKPN\UN�KLY�0ZVSH[P-
VU�M�OYLU�R�UULU�\UK�M�Y�ZVUZ[PNL��]VT�.LZ\UKOLP[Z-
amt angeordnete Testungen darf der Absonderungsort 
verlassen werden. Dies gilt vorbehaltlich weiterer Aus-
UHOTLU�KPLZLY�(SSNLTLPU]LYM�N\UN��

3.2  In der gesamten Zeit der Isolation soll eine räumliche 
oder zeitliche Trennung von anderen im Haushalt der 
VKLY�KLZ�)L[YVќLULU�SLILUKLU��UPJO[�ZLSIZ[� PZVSPLY[LU�
Personen beachtet werden. Bei im Haushalt lebenden 
2PUKLYU�^LYKLU� KPL� (IZVUKLY\UNZYLNLS\UNLU� HS[LYZ-
entsprechend angepasst.

�����>pOYLUK�KLY� 0ZVSH[PVU�KHYM�KPL�IL[YVќLUL�7LYZVU�RLP-
ULU�)LZ\JO�]VU�7LYZVULU��KPL�UPJO[�a\T�ZLSILU�/H\Z-
OHS[�NLO�YLU��LTWMHUNLU��

4.  Hygieneregeln während der häuslichen Absonderung 

� +PL� LUNL� 2VU[HR[WLYZVU�� KPL� =LYKHJO[ZWLYZVU� VKLY� KPL�
positiv getestete Person sowie ggf. auch die weiteren im 
Haushalt lebenden Personen haben sich hinsichtlich geeig-
neter hinsichtlich geeigneter Hygiene- und Schutzmaßnah-
TLU�� PUZILZVUKLYL� a\Y� =LYOPUKLY\UN� LPULY� ^LP[LYLU� =LY-
IYLP[\UN� KLY� 0UMLR[PVULU�� ZJOULSSZ[T�NSPJO� a\� PUMVYTPLYLU�
und diese zu beachten.

5.  Maßnahmen während der häuslichen Absonderung 

5.1  Während der Zeit der häuslichen Absonderung haben 
KPL�LUNL�2VU[HR[WLYZVU�\UK�KPL�WVZP[P]�NL[LZ[L[L�7LY-
ZVU�LPU�;HNLI\JO�a\�M�OYLU��PU�KLT���ZV^LP[�T�NSPJO���
a^LPTHS�[pNSPJO�KPL�2�YWLY[LTWLYH[\Y�\UK���ZV^LP[�]VY-
OHUKLU���KLY�=LYSH\M�]VU�:`TW[VTLU�ZV^PL�HSSNLTLPUL�
(R[P]P[p[LU�\UK�KLY�2VU[HR[�a\�^LP[LYLU�7LYZVULU�MLZ[-
a\OHS[LU� ZPUK�� (\M� =LYSHUNLU� KLZ� .LZ\UKOLP[ZHT[LZ�
sind Informationen aus dem Tagebuch mitzuteilen.

5.2  Wenn während der häuslichen Absonderung erstma-
SPN� 2YHUROLP[ZaLPJOLU� H\M[YL[LU�� KPL� TP[� LPULY� :(9:�
*V=���SUMLR[PVU� ]LYLPUIHY� ZPUK�� VKLY� ^LUU� ZPJO� KLY�
.LZ\UKOLP[Za\Z[HUK� ]LYZJOSLJO[LY[�� RVU[HR[PLYLU� :PL�
\U]LYa�NSPJO� 0OYLU� ILOHUKLSUKLU� (Ya[�� +HZ� .LZ\UK-
OLP[ZHT[�PZ[�KHY�ILY�OPUH\Z�VOUL�ZJO\SKOHM[LZ�A�NLYU�
zu informieren.

6.  Kontaktdaten:

 E-Mail: Infektionsschutz@rathaus.potsdam.de
 Telefon: 0331 – 289 2351

 Sollte während der häuslichen Absonderung eine weiter-
gehende medizinische Behandlung oder ein Rettungs-
[YHUZWVY[�LYMVYKLYSPJO�^LYKLU��OH[�KPL�IL[YVќLUL�7LYZVU�]VY�
2VU[HR[�TP[�TLKPaPUPZJOLT�7LYZVUHS�VKLY�KLT�9L[[\UNZ-
KPLUZ[�KHYH\M�OPUa\^LPZLU��KHZZ�ZPL�WVZP[P]�H\M�KHZ�*VYV-
UH]PY\Z�:(9:�*V=���NL[LZ[L[�^\YKL��LUNL�2VU[HR[WLYZVU�
VKLY�=LYKHJO[ZWLYZVU�PZ[�

� 0Z[�KPL�IL[YVќLUL�7LYZVU�TPUKLYQpOYPN�VKLY�PZ[�LPUL�)L[YL\L-
YPU�VKLY�LPU�)L[YL\LY�HUNLVYKUL[��ZPUK�KPL�7LYZVULUZVYNL-
ILYLJO[PN[LU�KLY�IL[YVќLULU�7LYZVU�M�Y�KPL�,PUOHS[\UN�KLY�
häuslichen Absonderung verantwortlich.

7.  Beendigung der Maßnahmen für Kontaktpersonen 
ohne COVID-19-typische Krankheitszeichen
�����-�Y�LUNL�2VU[HR[WLYZVULU�LUKL[�KPL�Op\ZSPJOL�(IZVU-

KLY\UN��^LUU�KLY�SL[a[THSPNL�2VU[HR[�a\T�ILZ[p[PN[LU�
*6=0+�� �-HSS�aLOU�;HNL�a\Y�JRSPLN[��

�����3LI[�KPL�LUNL�2VU[HR[WLYZVU� PU�KLTZLSILU�/H\ZOHS[�
wie die positiv getestete Person und zeigt die positiv 
NL[LZ[L[L� 7LYZVU� *6=0+�� �[`WPZJOL� ,YRYHUR\UNZ-
aLPJOLU��LUKL[�KPL�Op\ZSPJOL�(IZVUKLY\UN�aLOU�;HNL�
nach Beginn der Symptome der positiv getesteten 
Person.

�����3LI[�KPL�LUNL�2VU[HR[WLYZVU� PU�KLTZLSILU�/H\ZOHS[�
wie die positiv getestete Person und zeigt die positiv 
NL[LZ[L[L� 7LYZVU� RLPUL� *6=0+�� �[`WPZJOLU� ,YRYHU-
R\UNZaLPJOLU��LUKL[�KPL�Op\ZSPJOL�(IZVUKLY\UN�aLOU�
Tage nach Erstnachweis des Erregers der positiv ge-
testeten Person.

�����,YMpOY[�LPUL�LUNL�2VU[HR[WLYZVU��KHZZ�ZPL�WVZP[P]�H\M�
KHZ�=VYOHUKLUZLPU�KLZ�*VYVUH]PY\Z�:(9:�*V=���NL-
[LZ[L[�^\YKL��NLS[LU�KPL�9LNLS\UNLU�M�Y�WVZP[P]�NL[LZ-
tete Personen. 

�����lILY� HI^LPJOLUKL�9LNLS\UNLU� LU[ZJOLPKL[� KHZ�.L-
sundheitsamt.

8.  Beendigung der Maßnahmen bei Verdachtspersonen 
und positiv getesteten

�����)LP� =LYKHJO[ZWLYZVULU� LUKL[� KPL� Op\ZSPJOL� (IZVU-
KLY\UN�TP[�KLT�=VYSPLNLU�LPULZ�ULNH[P]LU�;LZ[LYNLI-
UPZZLZ��7*9�;LZ[���+PL�=LYKHJO[ZWLYZVU�OH[�KLT�.L-
Z\UKOLP[ZHT[�KHZ�ULNH[P]L�;LZ[LYNLIUPZ�H\M�=LYSHUNLU�
schriftlich oder elektronisch einzureichen. 
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8.2  Bei positiv getesteten Personen endet die Absonde-
rung grundsätzlich nach 14 Tagen, wenn keine Symp-
tome aufgetreten sind. 

 Im Fall des Auftretens von Symptomen endet die Ab-
sonderungsfrist nach frühestens 14 Tagen, wenn am 
Ende der Frist in den letzten 48 Stunden keine Sym-
ptome auftraten. Bei fortbestehendem Nachweis von 
SARS-CoV-2 über den Absonderungszeitraum hinaus, 
kann das Gesundheitsamt eine abweichende Regelung 
[YLќLU��

8.3  Über abweichende Regelungen entscheidet das Ge-
sundheitsamt. 

9.  Zuwiderhandlungen

 Eine Zuwiderhandlung gegen diese Allgemeinverfügung 
kann nach§ 73 Abs. 1a Nr. 6 i. V. m. Abs.2 lfSG als Ord-
nungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 25.000 EUR ge-
ahndet werden. Wird die Zuwiderhandlung vorsätzlich be-
gangen und dadurch der Coronavirus(COVID-19) verbreitet, 
kann dies gemäß § 74 lfSG als Straftat geahndet werden.

10.  Sofortige Vollziehbarkeit, Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 Diese Allgemeinverfügung ist sofort vollziehbar. 

 Sie tritt am 25.11.2021 in Kraft kann jeweils den aktuellen 
Eindämmungsmaßnahmen aufgrund des SARS-CoV-2-Vi-
rus und COVID-19 im Land Brandenburg (Eindämmungs-
verordnung des Landes Brandenburg) angepasst werden.

11.  Rechtsbehelfsbelehrung

 Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
4VUH[LZ�UHJO�KLY��ќLU[SPJOLU�)LRHUU[NHIL�>PKLYZWY\JO�
beim Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam 
erhoben werden. 

 Ein Widerspruch hat wegen der Anordnung der sofortigen 
Vollziehung keine aufschiebende Wirkung. Auf Antrag kann 
die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise durch das 
Gericht angeordnet werden. 

12.  Bekanntgabe und Geltungsdauer

 Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach der Zugänglich-
machung auf der Internetseite in Kraft. 

� +PL��ќLU[SPJOL�)LRHUU[NHIL�KPLZLY�(SSNLTLPU]LYM�N\UN��ILY�
Schutzmaßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz in der 
jeweils geltenden Fassung erfolgt abweichend von § 41 Ab-
satz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit 
§ 1 Absatz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
3HUK�)YHUKLUI\YN��K\YJO�=LY�ќLU[SPJO\UN�H\M�KLY�0U[LYUL[-
seite der Landeshauptstadt Potsdam (www.potsdam.de). 

� +PLZL�(SSNLTLPU]LYM�N\UN�[YP[[�HT�KHYH\ќVSNLUKLU�;HN��HI�
der Zugänglichmachung auf der Internetseite der Landes-
hauptstadt Potsdam (www.potsdam.de) in Kraft.

 Der verfügende Teil dieser Allgemeinverfügung wird unver-
züglich im Amtsblatt der Landeshauptstadt Potsdam ab-
gedruckt. Auf die Bekanntmachung auf der Internetseite 
der Landeshauptstadt Potsdam (https://www.potsdam.de/
kategorie/amtsblatter) und an welchem Tag dies erfolgte, 
wird im Amtsblatt hingewiesen.

 Weitere Hinweise: 

� :VSS[LU�ZPL�KLU�KLY�(IZVUKLY\UN�IL[YLќLUKLU�(UVYKU\U-
gen nicht nachkommen, so kann die Absonderung zwangs-
weise durch Unterbringung in einer geeigneten abgeschlos-
senen Einrichtung erfolgen.  

 Das Grundrecht der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs.2 
Satz 2 des Grundgesetzes) kann insoweit eingeschränkt 
werden. Buch 7 des Gesetzes über das Verfahren in Fami-
liensachen (FamFG) und in den Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit gilt entsprechend. 

 Rein vorsorglich weise ich auf die Vorschrift des § 75 lfSG 
hin, wonach derjenige, der einer vollziehbaren Anordnung 
nach § 30 Abs. 1 lfSG zuwiderhandelt, mit Freiheitstrafe bis 
zu zwei Jahren oder mit Geldbuße bestraft wird. 

 Für den durch die Absonderung ggf. erlittenen Verdienst-
ausfall erhalten die unter I. genannten Personen bzw. ihre 
Erziehungsberechtigten/gesetzlichen Vertretungen auf An-
trag ggf. eine Entschädigung nach den Regelungen des § 
56 lfSG. 

 Zuständig hierfür ist das Landesamt für Soziales und Ver-
sorgung Brandenburg (LASV)2,

 Alle weiteren wichtigen Informationen sowie Antragsformu-
SHYL�ÄUKLU�:PL�\U[LY!�O[[WZ!��PMZN�VUSPUL�KL�PUKL_�O[TS

Begründung

Anlass für den Erlass einer Allgemeinverfügung 

5HJO������(IZ����:H[a���SM:.�[YPќ[�KPL�a\Z[pUKPNL�)LO�YKL�KPL�
notwendigen Schutzmaßnahmen, wenn Kranke, Krankheits-
verdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider fest-
gestellt werden, soweit und solange es zur Verhinderung der 
Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. 

Bei der sich seit 2020 weltweit verbreitenden Erkrankung CO-
VID-19, die durch den Coronavirus (SARS-CoV-2) verursacht 
wird, handelt es sich um eine übertragbare Krankheit im Sinne 
des § 28 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. § 2 Nr. 3 lfSG.

Nach der Risikobewertung des Robert Koch-Instituts handelt es 
sich weltweit und in Deutschland nach wie vor um eine sehr dy-
namische und ernst zu nehmende Situation. Die Gefährdung für 
die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland wird nach wie 
vor insgesamt als hoch eingeschätzt.

Da derzeit der Anteil der Geimpften an der Gesamtbevölkerung 
noch nicht ausreichend hoch ist und keine wirksamen Thera-
pien zur Verfügung stehen, besteht die Gefahr einer Verstärkung 
des Infektionsgeschehens mit erheblichen Folgen für Leben und 
Gesundheit des ungeimpften Teils der Bevölkerung, einer mögli-
chen Überforderung des Gesundheitssystems und der Entwick-
lung von Virusvarianten unvermindert fort. 

Gerade angesichts schwerer und lebensbedrohender Krank-
heitsverläufe muss es Ziel sein, durch geeignete Maßnahmen 
wie der Absonderung von Kontaktpersonen mit engem Kontakt 
a\�:(9:�*V=��� PUÄaPLY[LU�7LYZVULU�� ]VU�=LYKHJO[ZWLYZVULU��
die aufgrund einschlägiger Symptomatik auf SARS-CoV-2 ge-
testet werden und von Personen, die positiv auf das Vorhan-

2  https://lasv.brandenburg.de/lasv/de/soziales/verdienstausfall-ifsg/
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densein des Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurden, eine 
Ausbreitung der Infektion mit SARS-CoV-2 soweit wie möglich 
zeitlich zu verlangsamen. 

Insbesondere bei ungeimpften älteren Menschen und Vorer-
krankten besteht ein sehr hohes Erkrankungs- und Sterberisiko. 
Zunehmend erkranken auch jüngere Menschen schwer. 

Nur so können auch die Risikogruppen ausreichend geschützt 
werden. Die Absonderung ist dabei aus infektionsmedizinischer 
Sicht eine wichtige und notwendige Maßnahme zur Unterbre-
chung möglicher Infektionsketten.

Da nicht alle Infektionsereignisse zu einer hohen Verbreitung 
führen, werden Kriterien für zu priorisierende Kontaktpersonen-
nachverfolgung eingeführt. Das bedeutet, dass das Gesund-
heitsamt über die Schwerpunktsetzung bei der Ermittlung und 
Nachverfolgung von Kontaktpersonen entscheidet. 

Zuständigkeit

Das Gesundheitsamt Potsdam ist für Aufgaben zur Durchfüh-
rung des Gesundheitsschutzes nach dem IfSG sachlich zustän-
KPN��+PL��Y[SPJOL�A\Z[pUKPNRLP[�ILZ[LO[�M�Y�IL[YVќLUL�7LYZVULU��
die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Landeshauptstadt 
Potsdam haben oder zuletzt hatten. Dies entspricht regelmäßig 
dem Wohnsitz der Personen. 

Unaufschiebbare Maßnahmen müssen durch das örtliche Ge-
Z\UKOLP[ZHT[�NL[YVќLU�^LYKLU�
In Anbetracht der erheblichen Gefahren für die Gesundheit, die 
körperliche Unversehrtheit und das Leben zahlreicher Personen 
durch schwere und lebensbedrohende Krankheitsverläufe be-
Z[LO[�.LMHOY�PU�=LYa\N�ILP�HSSLU�IL[YVќLULU�7LYZVULU��M�Y�KPL�PT�
Hoheitsgebiet die Landeshauptstadt Potsdam der Anlass für die 
Absonderung besteht. 

Die sofortige Umsetzung dieser Entscheidung ist zur Verhinde-
rung der weiteren Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 im 
�ќLU[SPJOLU�0U[LYLZZL�UV[^LUKPN�\UK�LYMVYKLYSPJO��

Zu Nr. 1:

Adressatenkreis dieser Allgemeinverfügung 

=VYH\ZZL[a\UN�KLY�=LYWÅPJO[\UN�a\Y�(IZVUKLY\UN�PZ[��KHZZ�KPL�
IL[YLќLUKL�7LYZVU�K\YJO�KHZ�.LZ\UKOLP[ZHT[�HSZ�enge Kon-
taktperson� PKLU[PÄaPLY[�^\YKL�\UK�LPUL�LU[ZWYLJOLUKL�4P[[LP-
lung des Gesundheitsamts erhalten hat. 

Als Kontaktperson gilt,

– wer zu einer auf das SARS-CoV-2 Virus positiv geteste-
ten Person im Zeitraum von 48 Stunden vor Auftreten der 
Symptome bis zum Zeitpunkt der häuslichen Absonderung 
Kontakt hatte.

– wer zu einer auf das SARS-CoV-2 Virus positiv getesteten 
Person im Zeitraum von 48 Stunden vor Abnahme des Ab-
strichs Kontakt hatte.

� ,PUL�2VU[HR[WLYZVU� PZ[�HSZ�LUNL�2VU[HR[WLYZVU�a\�X\HSPÄ-
zieren, wenn zwischen den Personen mindestens eine der 
folgenden Situationen vorgelegen hat: 

 Enge Kontaktsituation zu einem bestätigten COVID-19-Fall 
liegt bei exemplarischen Alltagssituationen vor: 

¶� (\MLU[OHS[�PT�5HOMLSK�KLY�PUÄaPLY[LU�7LYZVU�TPUKLZ[LUZ����
Minuten mit einem Abstand von weniger als 1,5 m (enger 
Kontakt), ohne dass durchgehend und korrekt ein Mund-
5HZLU�:JO\[a�VKLY�LPUL�--7��4HZRL�]VU�PUÄaPLY[LY�7LYZVU�
und Kontaktperson getragen worden ist,

¶� .LZWYpJO�TP[�KLY� PUÄaPLY[LU�7LYZVU� �MHJL�[V�MHJL�2VU[HR[��
<1,5 m, unabhängig von der Gesprächsdauer) ohne ad-
äquaten Schutz (adäquater Schutz = Fall und Kontaktper-
son tragen durchgehend und korrekt Mund-Nasen-Schutz 
oder FFP2-Maske) oder ein direkter Kontakt mit einem re-
spiratorischen Sekret (wie z.B. durch Küssen, Anhusten, 
Anniesen, Kontakt zu Erbrochenem, Mund-zu-Mund Beat-
mung)

– Gleichzeitiger Aufenthalt von Kontaktperson und Fall im sel-
ben Raum mit wahrscheinlich hoher Konzentration infektiö-
ser Aerosole unabhängig vom Abstand für > 10 Minuten, 
auch wenn durchgehend und korrekt Mund-Nasen-Schutz 
oder FFP2-Maske getragen wurde.

Abzugrenzen ist von den aufgeführten Situationen das Tragen 
von FFP2-Masken als persönliche Schutzausrüstung im Rah-
men des Arbeitsschutzes oder wenn auch außerhalb des Ar-
beitsbereiches davon auszugehen ist, dass die Maske korrekt 
getragen wurde (z. B. nach einer Anleitung oder Einweisung in 
die korrekte Anwendung).

Die Mitglieder eines Hausstandes / Haushaltes gehören schon 
allein aufgrund der täglichen räumlichen und körperlichen Nähe 
zu den engen Kontaktpersonen. Deswegen wird ihre Absonde-
rung ohne Einzelfallprüfung angeordnet.

Unter Verdachtsperson werden Personen verstanden, die Sym-
ptome zeigen, die mit einer SARS-CoV-2-lnfektion vereinbar 
sind und für die entweder vom Gesundheitsamt eine Testung auf 
SARS-CoV-2 angeordnet wurde oder die sich nach ärztlicher 
Beratung einer solchen Testung unterzogen haben. Als Ver-
dachtspersonen werden auch Personen gezählt, die sich selber 
mittels eines sogenannten Selbsttests getestet haben.

Positiv getestete Personen sind alle Personen, die Kenntnis 
davon haben, dass eine nach Inkrafttreten dieser Allgemeinver-
fügung bei ihnen vorgenommene molekularbiologische Unter-
suchung auf das Vorhandensein von Coronavirus SARS-CoV-2 
bzw. ein nach Inkrafttreten dieser Allgemeinverfügung bei ihnen 
vorgenommener Antigentest für den direkten Erregernachweis 
von SARS-CoV-2 oder ein unter fachkundiger Aufsicht selbst 
durchgeführter Antigenschnelltest oder PCR Test ein positives 
Ergebnis aufweist.

Enge Kontaktpersonen und Verdachtspersonen sind von positiv 
getesteten Personen zu unterscheiden, da enge Kontaktperso-
nen und Verdachtspersonen nach dieser Allgemeinverfügung 
bereits zeitlich vor der Kenntnis eines positiven Testergebnisses 
a\Y�(IZVUKLY\UN�]LYWÅPJO[L[�ZPUK�\UK�KPL�7ÅPJO[�a\Y�(IZVUKL-
rung für diese Personen mit Kenntnis des positiven Testergeb-
nisses fortdauert.

Genesene und geimpfte Personen sind von der Absonde-
rung befreit. 
Daher entfällt die Anordnung zur Absonderung für symptomfreie 
und zum Zeitpunkt des Kontaktes zu einer positiv getesteten 
Person bei:  

–  vollständig gegen COVID-19 geimpfte Personen ab dem 
15. Tag nach Gabe der letzten Impfdosis. 
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 (Die zugrundeliegende Schutzimpfung muss mit einem oder 
mehreren vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet unter der 
(KYLZZL�^^ �̂WLP�KL�PTWMZ[VќL�JV]PK�� �NLUHUU[LU� 0TWM-
Z[VќLU�LYMVSN[�ZLPU�\UK�H\Z�KLY�KVY[�]LY�ќLU[SPJO[LU�(UaHOS�
]VU�0TWMZ[VќKVZLU��KPL�M�Y�LPUL�]VSSZ[pUKPNL�:JO\[aPTWM\UN�
LYMVYKLYSPJO�PZ[��ILZ[LOLU��

¶�� 7LYZVULU�� ILP� KLULU� ]VY� O�JOZ[LUZ� ZLJOZ�4VUH[LU� LPUL�
TP[[LSZ� 7*9�;LZ[� ILZ[p[PN[L� :(9:�*V=���SUMLR[PVU� ]VYSHN�
�É.LULZLUL¸��

Ausgenommen� ]VU� KLY� RH[LNVYPZJOLU� (IZVUKLY\UNZWÅPJO[�
KLY�/H\ZOHS[HUNLO�YPNLU�ZPUK�LILUMHSSZ�KPLQLUPNLU��KPL�\T�KLU�
ALP[W\UR[� KLZ�(\M[YL[LUZ� KLY� LYZ[LU�:`TW[VTL�ILPT�8\LSSMHSS�
VKLY���ILP�MLOSLUKLY�:`TW[VTH[PR���\T�KLU�ALP[YH\T�KLY�;LZ-
[\UN�RLPULU�2VU[HR[�a\�KPLZLT�OH[[LU��

Hinweis: 

Auch von der Absonderung befreiten Personen ist zu emp-
fehlen,�ZPJO�PUULYOHSI����;HNLU�UHJO�KLT�2VU[HR[�a\T�8\LSSMHSS�
[LZ[LU�a\SHZZLU��)LP�7LYZVULU��KPL�LUNLU�2VU[HR[�TP[�]\SULYH-
ISLU�7LYZVULUNY\WWLU�OHILU��PZ[�LPUL�MY�OaLP[PNL�7*9�;LZ[\UN�
KYPUNLUK�LTWMVOSLU��+PL�)LMYLP\UN�M�Y�.LPTWM[L�\UK�.LULZLUL�
NPS[� QLKVJO� UPJO[�� ^LUU� KLY� =LYKHJO[� VKLY� 5HJO^LPZ� ILZ[LO[��
KHZZ�ILPT�8\LSSMHSS� LPUL� 0UMLR[PVU�TP[� LPULY�KLY�ILZVYNUPZLYYL-
NLUKLU�:(9:�*V=���=HYPHU[LU�]VYSPLN[��ILP�KLULU�KPL�,TWMLO-
S\UNLU�KLZ�920�^LP[LYOPU�RLPUL�(\ZUHOTLU�]VU�KLY�(IZVUKL-
Y\UNZWÅPJO[� ]VYZLOLU� �ZPLOL� O[[WZ!��^^ �̂YRP�KL�+,�*VU[LU<0UM�
(A�5�5L\HY[PNLZ�*VYVUH]PY\Z�2VU[HR[WLYZVU�4HUHNLTLU[�O[TS��

,PUL�4LSKLWÅPJO[�UHJO�����(IZ����:H[a���5Y�����)\JOZ[��[�\UK�����
(IZ����:H[a���5Y����H�SM:.��ISLPI[�\UILY�OY[�\UK�IL[YPќ[�LILUMHSSZ�
KLU�]VU�KLY�(IZVUKLY\UN�ILMYLP[LU�7LYZVULURYLPZ���

Zu Nr. 2:  

Absonderung und unverzüglich Information an das Ge-
sundheitsamt 

– Verdachtspersonen

A\Y�,PUKpTT\UN�]VU�0UMLR[PVULU�PZ[�LZ�a\KLT�LYMVYKLYSPJO��KHZZ�
ZPJO�H\JO�KPLQLUPNLU�7LYZVULU��KPL�:`TW[VTL�aLPNLU��ZPJO�a\-
UpJOZ[�PU�(IZVUKLY\UN�ILNLILU�

,Z� PZ[� \UHIKPUNIHY�� KHZZ� ZPJO� 7LYZVULU� TP[� LPULT� WVZP[P]LU�
;LZ[LYNLIUPZ�\U]LYa�NSPJO�UHJO�2LUU[UPZLYSHUN\UN�HIZVUKLYU��

+PL� 0UMLR[PVU� TP[� KLT� *VYVUH]PY\Z� :(9:�*V=��� RHUU� H\JO�
K\YJO�HZ`TW[VTH[PZJOL�7LYZVULU��ILY[YHNLU�^LYKLU��3PLN[�LPU�
WVZP[P]LZ�;LZ[LYNLIUPZ� ]VY��ILZ[LOLU�KYPUNLUKL�(UOHS[ZW\UR[L�
M�Y�LPUL�0UMLR[PVU��

Damit die positiv getestete Person sich und ggf. ihre Haushalt-
ZHUNLO�YPNLU�\U]LYa�NSPJO�HIZVUKLYU�RHUU��PUMVYTPLY[�KPL�KHZ�
;LZ[LYNLIUPZ� ILRHUU[NLILUKL� :[LSSL� Ia �̂� 7LYZVU� a\a�NSPJO�
�ILY�KPL�7ÅPJO[�a\Y�(IZVUKLY\UN�

,Z�PZ[�LYMVYKLYSPJO��KHZZ�WVZP[P]�NL[LZ[L[L�7LYZVULU�]VU�ZPJO�H\Z�
KHZ�a\Z[pUKPNL�.LZ\UKOLP[ZHT[�\UK�POYL�LUNLU�2VU[HR[WLYZV-
ULU��PUZI��/H\ZOHS[ZHUNLO�YPNL���ILY�KHZ�WVZP[P]L�;LZ[LYNLIUPZ�
informieren. 

+HZ�.LZ\UKOLP[ZHT[�[YPќ[�KHUU�KPL�^LP[LYLU�(UVYKU\UNLU��

– Positiv getestete Personen

7LYZVULU�� KPL�TP[[LSZ� LPULZ� (U[PNLU[LZ[Z� WVZP[P]� NL[LZ[L[�^\Y-
KLU��T�ZZLU�LPUL�ILZ[p[PNLUKL�;LZ[\UN�TP[�LPULT�5\RSLPUZp\-
YLUHJO^LPZ��a��)��7*9�;LZ[��K\YJOM�OYLU��\T�WV[LUaPLSSL�MHSZJO�
positive Testergebnisse auszuschließen. 

>LUU�KLY�7*9�;LZ[�ULNH[P]�H\ZMpSS[�� LUKL[�KPL�7ÅPJO[� a\Y�(I-
ZVUKLY\UN�M�Y�KPL�7LYZVU�\UK�NNM��POYL�/H\ZOHS[ZHUNLO�YPNLU��

+HZ�.LZ\UKOLP[ZHT[� PZ[� \U]LYa�NSPJO��ILY�KHZ�ULNH[P]L�;LZ[-
ergebnis zu informieren. 

+PL�WVZP[P]�NL[LZ[L[L�7LYZVU�PZ[�HUNLOHS[LU��KLU�7*9�;LZ[UHJO-
^LPZ�H\Ma\IL^HOYLU��)LP�)LKHYM�RHUU�H\M�KLY�.Y\UKSHNL�]VU���
���(IZH[a���KLZ�0UMLR[PVUZZJO\[aNLZL[aLZ�PU�(WV[OLRLU�VKLY�KLY�
(Ya[WYH_PZ�LPU�*6=0+�� �.LULZLULUaLY[PÄRH[�LYZ[LSS[�^LYKLU�

7LYZVULU��^LSJOL�KPL�*VYVUH�>HYU�(WW�U\[aLU��^PYK�KYPUNLUK�
LTWMVOSLU��KHZ�WVZP[P]L�;LZ[LYNLIUPZ�KVY[�a\�[LPSLU��+PL�5\[a\UN�
KLY�*VYVUH�>HYU�(WW�PZ[�MYLP^PSSPN��PUZVMLYU�PZ[�OPLY�SLKPNSPJO�LPU�
(WWLSS� \UK� RLPUL� YLJO[SPJO� ]LYWÅPJO[LUKL�(UVYKU\UN�T�NSPJO��
+LUUVJO� ^PYK� KPLZ� PU� KPL� (SSNLTLPU]LYM�N\UN� H\MNLUVTTLU��
\T�T�NSPJOZ[�]PLSL�WV[LUaPLSSL�2VU[HR[WLYZVULU�a\�^HYULU��HSS-
NLTLPU�KPL�5\[a\UN�KLY�*VYVUH�>HYU�(WW� a\�ILM�YKLYU� \UK�
KHZ�LPNLU]LYHU[^VY[SPJOL�/HUKLSU�a\�Z[pYRLU��

+PL�3HUKLZOH\W[Z[HK[�7V[ZKHT�LTWÄLOS[�KPL�5\[a\UN�KLY�*V-
rona-Warn-App.

Zu Nr. 3: 

A\�KLU�7LYZVULU��KPL�ZPJO�PU�(IZVUKLY\UN�a\�ILNLILU�OHILU� 
UPTT[�KHZ�.LZ\UKOLP[ZHT[�HR[P]�2VU[HR[�H\M��ILSLOY[�ZPL��ILY�
KPL�/`NPLUL��\UK�:JO\[aTH�UHOTLU�\UK��ILYTP[[LS[�LU[ZWYL-
chendes Informationsmaterial. 

<T�LPUL�>LP[LYNHIL�KLZ�=PY\Z�a\�]LYTLPKLU��T�ZZLU�KPL�PU�POYLY�
>PYRZHTRLP[� HULYRHUU[LU� /`NPLULYLNLSU� \UK� :JO\[aTH�UHO-
men eingehalten werden. 

Die Isolation hat in einer Wohnung oder einem anderweitig 
Yp\TSPJO�HINYLUaIHYLU�;LPS�LPULZ�.LIp\KLZ�a\�LYMVSNLU��0ZVSH-
[PVUZVY[���+PLZLY�0ZVSH[PVUZVY[�KHYM�KPL�7LYZVU�M�Y�KPL�+H\LY�KLY�
0ZVSH[PVU�NY\UKZp[aSPJO�UPJO[�]LYSHZZLU��

>pOYLUK�KLY�0ZVSH[PVU�KHYM�KPL�IL[YVќLUL�7LYZVU�RLPULU�)LZ\JO�
]VU�7LYZVULU��KPL�UPJO[�a\T�ZLSILU�/H\ZOHS[�NLO�YLU��LTWMHU-
NLU��+HZ�.LZ\UKOLP[ZHT[�RHUU�PT�ILNY�UKL[LU�,PUaLSMHSS�LPUL�
HUKLYL�,U[ZJOLPK\UN�[YLќLU��

Zu Nr. 4:

<T� LPUL�>LP[LYNHIL� KLZ� =PY\Z� a\� ]LYTLPKLU�� T�ZZLU� KPL� PU�
POYLY�>PYRZHTRLP[�HULYRHUU[LU�/`NPLULYLNLSU�\UK�:JO\[aTH�-
UHOTLU�K\YJO�KPL�LUNLU�2VU[HR[WLYZVULU��=LYKHJO[ZWLYZVULU�
\UK�WVZP[P]�NL[LZ[L[L�7LYZVULU�a\]LYSpZZPN�LPUNLOHS[LU�^LYKLU��
+PLZ� [YPќ[�H\JO�H\M�KPL�TP[�KLY�2VU[HR[WLYZVU��KLY�=LYKHJO[Z-
person oder der positiv getesteten Person in einem Haushalt 
lebenden Personen zu. 

Zu Nr. 5:

)LPT�(\M[YL[LU�]VU�M�Y�*6=0�+�� �LPUZJOSpNPNLU�2YHUROLP[ZaLP-
JOLU�ILP�LPULY�LUNLU�2VU[HR[WLYZVU�T\ZZ�KHZ�.LZ\UKOLP[ZHT[�
\U]LYa�NSPJO�PUMVYTPLY[�^LYKLU��\T�KPL�^LP[LYLU�PUMLR[PVUZTLKP-
aPUPZJOLU�4H�UHOTLU�VOUL�=LYa\N�LYNYLPMLU�a\�R�UULU��
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Verdachtspersonen müssen das Gesundheitsamt informieren, 
wenn sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert. 

Mit den weiteren Regelungen wird erreicht, dass eine notwen-
dige medizinische Behandlung oder ein Rettungstransport mit 
Kenntnis des Gesundheitsamtes möglich ist. Gleichzeitig wird 
aber auch ein ausreichender Schutz Dritter vor einer Infektion 
sichergestellt. Außerdem ist es erforderlich, dass auch minder-
jährige Kontaktpersonen und Verdachtspersonen bzw. solche, 
die eine Betreuerin bzw. einen Betreuer haben, unter die Rege-
lungen zur Absonderung fallen. Die in diesem Fall verantwort-
liche Person muss festgelegt werden.

Zu Nr. 6:

Die Absonderung kann erst dann beendet werden, wenn der 
LUNL� 2VU[HR[� LPULY� 7LYZVU� TP[� LPULY� :(9:�*V=��� PUÄaPLY[LU�
Person bzw. einem COVID-19-Fall, der zur anschließenden Ab-
sonderung geführt hat, mindestens 10 Tage zurückliegt und 
während der ganzen Zeit der Isolation keine für COVID-19 typi-
schen Symptome aufgetreten sind. 

Zu Nr. 7:

Bestätigt eine bei einer engen Kontaktperson vorgenommene 
molekularbiologische Testung eine Infektion mit dem Corona-
virus SARS-CoV-2, so muss die Isolation fortgesetzt werden. 

Die Absonderung der Verdachtsperson endet mit dem Vorliegen 
eines negativen Testergebnisses (PCR-Test). 

Die Benachrichtigung über ein negatives Testergebnis kann 
auch telefonisch oder elektronisch erfolgen. 

Bei positivem Ergebnis des PCR-Test muss die Absonderung 
gemäß den Regelungen für positiv getestete Personen fortge-
ZL[a[�^LYKLU��+HZ�a\Z[pUKPNL�.LZ\UKOLP[ZHT[�[YPќ[�KPL�LYMVYKLY-
lichen weiteren Anordnungen. 

Bei positiv getesteten Personen endet die Absonderung 
nach 14 Tagen bei asymptomatischem Verlauf. 

Zu Nr. 8: 

Bei symptomatischem Krankheitsverlauf endet die Abson-
derung frühestens 14 Tage nach Symptombeginn und Symp-
[VTMYLPOLP[�ZLP[�TPUKLZ[LUZ����:[\UKLU��KLÄUPLY[�HSZ�UHJOOHS[PNL�
Besserung der akuten COVID-19-Symptomatik gemäß ärztli-
cher Beurteilung). 

Am Ende ist ein abschließender Antigenschnelltest zum Aus-
schluss von weiterbestehender Infektiosität empfohlen. Besteht 
KLY� =LYKHJO[� VKLY� KLY�5HJO^LPZ�� KHZZ� KPL� IL[YVќLUL�7LYZVU�
weiterhin SARS-CoV-2- positiv und infektiös ist, kann das Ge-
sundheitsamt die Absonderung verlängern bzw. andere Maß-
nahmen ergreifen. 

Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit ist die Verlängerung der 
Absonderung auf sieben Tage zu beschränken. Hier gilt es bei 
besonderen Patientengruppen, wie z. B. immunsuprimierten 
Personen, eine dauerhafte Absonderung zu vermeiden.

Zu Nr. 9:

Die Bußgeldbewehrung der Maßnahme folgt aus § 73 Abs. 1a 
Nr. 6 IfSG. 
Eine Zuwiderhandlung gegen diese Allgemeinverfügung kann 

nach § 73 Abs. 1 a Nr. 6 i.V.m. Abs. 2 lfSG als Ordnungswidrig-
keit mit einer Geldbuße bis zu 25.000 EUR geahndet werden. 

Wird die Zuwiderhandlung vorsätzlich begangen und dadurch 
die Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) verbreitet, kann 
dies gemäß§ 74 lfSG als Straftat geahndet werden.

Rechtsgrundlage für das Zwangsmittel sind §§ 79, 80 Abs. 1 Nr. 
2, 86 Abs. 1 Nr. 1, 88 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 110 des 
Verwaltungsverfahrens-, Zustellungs- und Vollstreckungsgesetz 
des Landes Brandenburg. 

5HJO� (\Z�I\UN� KLZ� WÅPJO[NLTp�LU� ,YTLZZLUZ� PZ[� KHZ�
Zwangsgeld das geeignete, erforderliche und auch angemesse-
ne Zwangsmittel, denn dieses gewährleistet, dass der Adressa-
tenkreis die angeordneten Maßnahmen ausführt. 
Ein milderes Mittel zur Erreichung des vorgenannten Zieles ist 
nicht erkennbar. Ersatzvornahme oder unmittelbarer Zwang sind 
unzweckmäßig und würden nicht zum Erfolg führen. 
Die Zwangsmittel der Ersatzvornahme oder des unmittelbaren 
A^HUNLZ�ZPUK�PU�POYLY�,PUNYPќZPU[LUZP[p[�PU[LUZP]LY��ZVKHZZ�SLKPN-
lich das Zwangsgeld erforderlich und zugleich angemessen ist. 
Die Angemessenheit ergibt sich daraus, dass der Zweck der 
Vornahme der erstrebten Handlungen, durch das Mittel, die An-
KYVO\UN� KLZ� A^HUNZNLSKLZ�� HT� LќLR[P]Z[LU� LYYLPJO[� ^LYKLU�
kann. 

Die Höhe des Zwangsgeldes ist angemessen. 

In Anbetracht des erstrebten Ziels des Bevölkerungsschutzes 
und des dazu gewählten Mittels, nämlich der Beschränkung der 
persönlichen Bewegungsfreiheit für einen befristeten Zeitraum 
ist das Zwangsgeld in der angedrohten Höhe erforderlich. 
Das angestrebte Ziel, der Schutz der Bevölkerung sicherzustel-
len, kann durch die Höhe des Zwangsgeldes eine ausreichend 
starke Motivation begründen, die geforderten Maßnahmen um-
zusetzen. 
Das Zwangsgeld ist dabei so bemessen, dass die Lebensfüh-
rung nur in einer den Zweck fördernden Weise eingeschränkt 
wird. 

Bekanntgabe 

+PL� �ќLU[SPJOL� )LRHUU[NHIL� KPLZLY� (SSNLTLPU]LYM�N\UN� �ILY�
Schutzmaßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz in der 
jeweils geltenden Fassung erfolgt abweichend von § 41 Ab-
satz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit 
§ 1 Absatz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
)YHUKLUI\YN�� K\YJO� =LY�ќLU[SPJO\UN� H\M� KLY� 0U[LYUL[ZLP[L� KLY�
Landeshauptstadt Potsdam (www.potsdam.de). 

+PLZL�(SSNLTLPU]LYM�N\UN�[YP[[�HT�KHYH\ќVSNLUKLU�;HN�HI�KLY�
Zugänglichmachung auf der Internetseite der Landeshauptstadt 
Potsdam (www.potsdam.de) in Kraft.

Der verfügende Teil dieser Allgemeinverfügung wird unverzüglich 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt Potsdam abgedruckt. Auf 
die Bekanntmachung auf der Internetseite der Landeshaupt-
stadt Potsdam 
(https://www.potsdam.de/kategorie/amtsblatter) und an wel-
chem Tag dies erfolgte, wird im Amtsblatt hingewiesen.

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monates 
UHJO� KLY� �ќLU[SPJOLU� )LRHUU[NHIL� >PKLYZWY\JO� ILPT� 6ILY-
bürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam erhoben wer-
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den. Ein Widerspruch hat wegen der Anordnung der sofortigen 
Vollziehung keine aufschiebende Wirkung. Auf Antrag kann die 
aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise durch das Gericht 
angeordnet werden. 

Potsdam, den 26.11.2021

Mike Schubert
Der Oberbürgermeister 
Landeshauptstadt Potsdam 

Im Internet unter: 
^^ �̂WV[ZKHT�KL�HT������������]LY�ќLU[SPJO[�


